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Protokoll  
der Gerichtsverhandlung am 10.12.2015 vor dem LSG Esssen  

von einem Zeugen 
 
 
 
Revision beim LSG NRW Essen 
L 5 KR 406/14 
Revision eingereicht 01.07.2014 
Kläger:  Dieter Ante 
Protokollant: ein Zeuge 
 
 
Der Termin war auf Donnerstag, den 10.12.2015 um 11:45 Uhr festgesetzt. 
 
Der Einlass in den Verhandlungssaal war um ca. 12:00 Uhr. 
 
Anwesenheit des Richtergremiums: Der Spruchkörper (Senat) des LSG war mit dem  
     Vorsitzenden Richter, zwei weiteren Berufsrichtern  
                                                           und zwei ehrenamtlichen Richtern besetzt 
                                                                                               
Anwesenheit des Klägers: Kläger, Ehefrau, 4 Zeugen 
 
Anwesenheit der Beklagten: Eine Vertreterin der Krankenkasse (Techniker Krankenkasse) 
                                                                
Die Aufnahme des Tatbestands dauerte ca. 20 Minuten. Vom Senat hatten nur der 
Vorsitzende Richter und der rechts von ihm sitzende Richter das Wort ergriffen. Zur Sprache 
kam nur die Auslegung der  Neufassung  des § 229, SGB V mit Wirkung zum 01.01.2004 
und einige Phrasen und sonst nichts. 
Der Kläger hatte noch viele andere Argumente, die er vortragen wollte, die sich aber der 
Senat gar nicht erst anhören wollte. 
 
Dann wurde der Kläger vom Vorsitzenden Richter belehrt. Da gemäß höchstrichterlicher 
Rechtsprechung alles entschieden sei, gibt es für den Kläger nur noch 2 Möglichkeiten und 
dem Kläger wurde „die Pistole auf die Brust gesetzt“. 

1.    Sie nehmen die Klage zurück und alles ist gut. 
2.    Sie bestehen auf Ihre Klage und wir belegen Sie mit 1000 Euro Verschuldenskosten 

gemäß § 192 SGG 
 
Der Kläger bekam ca. 5 Minuten Bedenkzeit. 
 
Der Kläger hatte sich dazu entschlossen, seine Klage aufrecht zu erhalten und hat dieses 
dem Richter verkündet. 
 
Daraufhin hat sich der Senat zwecks Beratung in das hintere Zimmer zurückgezogen, kam 
aber nach sage und schreibe 10 Sekunden aus dem  Beratungszimmer zurück, um das 
Urteil zu verkünden. 
 
Es ist alles höchstrichterlich entschieden. Die Klage wird abgewiesen, der Kläger hat 
1000 Euro Verschuldenskosten zu leisten ! 
 
Gegen das Urteil des Landessozialgerichts wurde die Revision nicht zugelassen, es ist nur 
noch die Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundessozialgericht (Kassel) möglich. Aber sie 
wird ohne Aussicht auf einen Erfolg sein. 
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